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MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE

Schriftlicher Ausbildungsnachweis MFA
Um den Stand der Ausbildung zu kon-
trollieren, kommt dem schriftlichen Aus-
bildungsnachweis (Berichtsheft) eine 
wichtige Rolle zu. Auszubildende und 
Umschüler haben über die gesamte 
Ausbildung kontinuierlich einen Ausbil-
dungsnachweis zu führen und darin 
Aufgaben und die damit erworbenen 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kennt-
nisse zu dokumentieren. 

Das Berichtsheft stellt sachlich und 
pädagogisch einen Eckpfeiler des Aus-
bildungsprozesses dar. Sachlich hält 
das Berichtsheft die Ausbildungsin-
halte detailliert in ihrem zeitlichen 
Ablauf fest. Die durchgeführten Tätig-
keiten sollen von den Auszubildenden 
in Bezug auf die im Ausbildungsplan 
festgelegten Ausbildungseinheiten de -
tailliert beschrieben werden. 
Pädagogisch hält die Führung des 
Berichtsheftes die Auszubildenden 
dazu an, die erworbenen Kenntnisse 
und Fertigkeiten aus ihrer Sicht darzu-
stellen und damit den aus subjektiver 
Sicht erreichten Ausbildungsstand zu 
dokumentieren und – auch kritisch – zu 
reflektieren. 
Den Auszubildenden ist die zur Füh-
rung des Berichtsheftes notwendige 
Zeit während der Ausbildungszeit 
(Arbeitszeit) zu gewähren.
Die Auszubildenden sind zur regelmä-
ßigen Vorlage des schriftlichen Ausbil-
dungsnachweises bei dem Ausbilden-

den (Arzt) verpflichtet. Wenn der 
schriftliche Ausbildungsnachweis trotz 
Abmahnung wiederholt verspätet ab -
geliefert wird oder der schriftliche Aus-
bildungsnachweis von der Auszubil-
denden überhaupt nicht vorgelegt wird, 

liegt eine Pflichtverletzung vor, die ge -
eig  net sein kann, eine außerordentliche 
Kündigung des Berufsausbildungsver-
hältnisses zu rechtfertigen. 
Der Ausbildende hat den schriftlichen 
Ausbildungsnachweis in regelmäßigen 
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Abständen durchzusehen und zu unter-
schreiben.
Durch die Unterschrift unter den schrift-
lichen Ausbildungsnachweis beschei-
nigt der Ausbildende, dass Auszubil-
dende die in der Ausbildungszeit gefor-
derten Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten ordnungsgemäß unter ge -
eigneter Kontrolle erlernt haben und 
ausführen können. Bei Mängeln hat der 
Ausbilder auf eine Verbesserung hinzu-
wirken. Die betrifft nicht nur inhaltliche 
Mängel, insbesondere Unrichtigkeiten, 
sondern auch Fehler in der Recht-
schreibung oder der Angabe von Aus-
bildungszeiten. Die Auszubildenden 
haben ihre Be  richtshefte zu den Prü-

fungen einzureichen. Die zuständige 
Stelle überprüft die formalen und inhalt-
lichen Kriterien. Der ordnungsgemäß 
geführte Ausbildungsnachweis ist ge -
mäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BBiG eine Zulas-
sungsvoraussetzung zur Ab  schluss-
prüfung.
Die fehlende Führung des Ausbildungs-
nachweises, die Unvollständigkeit oder 
auch, wenn die vorgeschriebenen Unter-
schriften fehlen, kann die Nichtzulassung 
zur Abschlussprüfung zur Folge haben. 

Was ist einzutragen?
Ausbildungsinhalte, die in der Praxis 
vermittelt wurden, sind mit dem ent-
sprechenden Ausbildungszeitraum sach-

lich den Themen (siehe Überschriften) 
im Ausbildungsnachweis zuzuordnen 
und auf den vorgesehenen Seiten ein-
zutragen. Das Berichtsheft als Tätig-
keitsnachweis und Verlaufskontrolle 
sämtlicher Ausbildungsinhalte doku-
mentiert somit erreichte Lernziele im 
Verlauf der Ausbildung. Erlernte Kennt-
nisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
sind so zu dokumentieren, dass diese 
nachvollziehbar sind.
Ausbildungsinhalte, die durch Praktika 
in Kooperation mit anderen Ausbildungs-
praxen erreicht wurden, sind ebenfalls 
einzutragen.  Marina Hartmann
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